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Vorwort zur 11. Auflage 

Kurz vor Drucklegung dieser Ausgabe des Lehrbuchs ist mein Kollege Prof. Dr.  
Rainer Wörlen plötzlich und unerwartet verstorben. 

Seit der ersten, 1990 erschienenen Auflage war er federführender Autor dieses 
Standardwerkes. Mit großem Enthusiasmus und herausragenden didaktischen und 
methodischen Fähigkeiten – basierend auf langjähriger Erfahrung in Praxis und Lehre – 
hat er mit diesem sowie elf weiteren Lehrbüchern juristische Grundlagen für viele 
Studierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an Universitäten, Fachhoch-
schulen und Berufsakademien vermittelt. 

Wir haben mit ihm einen menschlich wie fachlich überaus geschätzten Kollegen 
verloren. 

Seinem letzten Wunsch entsprechend führe ich dieses Lehrbuch, an dem ich seit 
1991 mitgearbeitet habe, fort. Inhalt und Umfang des Werks wurden, abgesehen von 
notwendigen Korrekturen und kleinen Ergänzungen, nicht verändert. Ebenso habe 
ich das noch von ihm für diese Auflage verfasste Vorwort auf der folgenden Seite 
übernommen. 

Hinweise aus dem Leserkreis werde auch ich gerne berücksichtigen. Die kleinen 
Fehler, die jedem hin und wieder unterlaufen, können nur dann beseitigt werden, 
wenn Sie sie mir mitteilen. Meine private Anschrift lautet: 

 
Wemmstr. 44, 63619 Bad Orb 
E-Mail: metzler-muelle@t-online.de 
 
 
Bad Orb, im Dezember 2009 Karin Metzler-Müller 
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Vorwort zur 11. Auflage 

Zur Zielsetzung sowie zum inhaltlichen und bewährten didaktischen Konzept (»Ler-
nen im Dialog«) dieses Buchs verweise ich auf das nachfolgende »Vorwort zur ers-
ten Auflage«, das den Studierenden zugleich vermittelt, wie sie mit diesem Werk  
besonders effektiv (»gewinnbringend«) arbeiten – und das sie daher unbedingt lesen 
– sollten. 

Im Untertitel der Vorauflagen waren besonders Studierende an Fachhochschulen, 
an denen mittlerweile – wie in Lüneburg, Schmalkalden und Gelsenkirchen – eigene 
Fachbereiche »Wirtschaftsrecht« mit dem »Studiengang Wirtschaftsrecht«* eingerich-
tet wurden, angesprochen. 

Doch auch bei juristischen Studienanfängern und Wirtschaftswissenschaftlern an 
Universitäten hat das Werk einen großen Leserkreis gefunden. 

Juristische Studienanfänger dürfen sich – selbstverständlich – mit der Lektüre mei-
ner nur einen ersten Einstieg vermittelnden Bücher nicht begnügen: Damit ihr hier-
mit erworbenes Basiswissen nicht nur »gefährliches Halbwissen« wird, wurden als 
»Literatur zur Vertiefung« neben dem umfassenden Repetitorium von Alpmann und 
Schmidt überwiegend »Lehrbuchklassiker« zum Allgemeinen Teil des BGB aufge-
nommen, wie z. B. Brox/Walker, Köhler, Larenz/Wolf, Medicus und Rüthers/Stadler. 

Wer sein Basiswissen zum BGB mit einem dieser oder ähnlich umfangreicher Wer-
ke erweitert hat und sich für das erste juristische Staatsexamen rüstet, sollte schließ-
lich die unübertroffene Gesamtdarstellung von Medicus/Petersen, Bürgerliches Recht 
– Eine nach Anspruchsgrundlagen geordnete Darstellung zur Examensvorbereitung – 
durcharbeiten! 

Das Literaturverzeichnis, die »Literatur zur Vertiefung« und die Fußnotenhinweise 
wurden auf den möglich neuesten Stand gebracht. Dabei habe ich die »Literatur zur 
Vertiefung« um eine Vielzahl neuer Aufsätze, insbesondere aus den für Studierende 
besonders geeigneten Ausbildungszeitschriften JA, JuS und JURA ergänzt. Ältere 
Aufsätze erscheinen nur dann, wenn sie von grundlegender (sowie didaktisch wert-
voller) Bedeutung sind und nicht durch Gesetzesänderungen überholt sind. 
 
 
Königswinter/Schmalkalden, im November 2009 Rainer Wörlen 

 
* Einen »Studiengang Wirtschaftsrecht« gibt es mittlerweile an über 20 Fachhochschul-Fach-

bereichen bzw. Fakultäten »Wirtschaft/Wirtschaftswissenschaften«. 



IX 

Aus dem Vorwort zur ersten Auflage – zugleich eine 
Arbeitsanleitung1 – 

Meine Bücher zum BGB, Handelsrecht und Arbeitsrecht basieren auf meinen Ar-
beitsgemeinschaften für Studienanfänger an den Universitäten Würzburg und Frei-
burg sowie auf meinen Vorlesungen zum »Wirtschaftsrecht« im ehemaligen »Fachbe-
reich Versicherungswesen« an der Fachhochschule Köln. Vorwort 

»Einführungen«, »Grundrisse« und dergleichen haben gemeinsam, dass sie niemals 
vollständig sein können. So ist es nicht Ziel dieses Buches, die Vielzahl der auf dem 
Markt befindlichen, zum Teil vorzüglichen und viel umfassenderen Einführungswer-
ke nur um eine andersartige Stoffauswahl zu ergänzen. (Auf einige dieser Werke wird 
bisweilen unter der Überschrift »Literatur zur Vertiefung« ebenso verwiesen wie auf 
speziellere Lehrbücher.) 

Der Zweck dieses Buchs ist vornehmlich ein »didaktisch-pädagogischer«: 
Den Studierenden soll der Stoff nicht in einem vortragsähnlichen Monolog nahe 

gebracht werden, sondern in Form eines »Lehrgesprächs«. Ihnen soll anhand von zur 
Thematik hinführenden Fragen oft Gelegenheit gegeben werden, sich zunächst eigene 
Gedanken zu machen, bevor sie die Antworten lesen, die den Stoff lehrbuchartig 
darbieten. 

Bei dieser Darstellung des Stoffs wird weitgehend die »Fall-Methode« angewandt: 
»Das Recht« wird in der Praxis des täglichen Lebens von Rechtsfällen (Rechtsstrei-
tigkeiten) beherrscht. Ein Fall endet regelmäßig mit einer Frage, und zu dieser Frage 
sollten die Studierenden bei der Durcharbeitung dieses Buches wiederum – auch ohne 
besondere Aufforderung – zunächst eigene Überlegungen anstellen, bevor sie weiter-
lesen. 

Erfolgreiches Lernen bedeutet schließlich nicht nur Lesen und Nachdenken, son-
dern immer und immer wieder: Wiederholen! Um den Studierenden Gelegenheit zu 
geben, zu überprüfen, was von dem zuvor im Lehrgespräch Erarbeiteten (bzw. hier 
Gelesenen) im Gedächtnis haften geblieben ist, werden am Ende von Teilabschnitten 
Stoffgliederungsübersichten, Merksätze und Prüfungsschemata dargeboten. Sollte 
man bei der Lektüre dieser Übersichten feststellen, dass man der Zusammenfassung 
nicht ohne Schwierigkeiten folgen kann, sollte man tunlichst zurückblättern, um den 
Stoff nachzuarbeiten! Gegebenenfalls mache man sich Notizen, um einem »Problem« 
anhand von vertiefender Literatur nachzugehen. 

Juristische »Probleme« werden in diesem Buch ohnehin bewusst nicht erörtert – dies 
bleibe den Juristen »unter sich« überlassen! Wer sich an einer Hochschule als Wirt-
schaftswissenschaftler mit »Recht« befassen muss, soll nur einen Blick über die Grenze 
seiner (Wirtschafts-)Wissenschaft werfen; nicht mehr und nicht weniger! In einem ju-
ristischen Einführungswerk, das sich in erster Linie an Wirtschaftswissenschaftler wen-
det – selbstverständlich kann es auch angehenden Juristen einen ersten Einstieg geben –, 
haben Zitate wie »BGHZ« oder »BGH NJW« ebensowenig zu suchen wie solche von 
umfangreichen »Klassiker«-Lehrbüchern oder dickleibigen Kommentaren! 

Um Missverständnisse dieser »Kritik« zu vermeiden: Solche Zitate haben dann in 
Einführungswerken wie dem vorliegenden »nichts zu suchen«, wenn sie dazu dienen 
sollen, die Studierenden zu animieren, einen angesprochenen »Meinungsstreit« zu 
einem juristischen »Problem« durch die Lektüre dieser Zitate (z. B.: »vgl. dazu Pa-
landt/Putzo, Einf. v. § 433, Rdnr. 21, m. w. N. zum Meinungsstreit«) nachzuarbeiten! 
Das trägt meist eher zur Verwirrung als zur Klärung bei. Zur Nacharbeitung des dar-
gebotenen Stoffs dienen die konkreten Literaturhinweise zur Vertiefung am Ende 
von Abschnitten innerhalb des Textes. 
 
1 Mit notwendigen Aktualisierungen. 



Vorwort 

X 

Wenn z. B. »Palandt«, ein sog. »Lehrbuchklassiker«, ein BGH-Urteil, ein ganz 
spezieller Zeitschriftenaufsatz u. Ä. in meinen Fußnoten manchmal dennoch erschei-
nen, dann nur, um – der Zitierwahrheit entsprechend – zu belegen, dass die eine oder 
andere Passage den Formulierungen dieser zitierten Werke nachempfunden wurde 
(weil man es selbst treffender nicht mehr ausdrücken kann). 

Damit die Studierenden durch die Fußnoten in diesem Buch nicht unnütz vom 
Lernen abgelenkt werden, empfehle ich, wie folgt zu verfahren: 

Betrachten Sie nur die halbfett gedruckten Fußnotentexte als Pflichtlektüre! 
Den kursiv gedruckten Fußnotenzahlen sollten Sie nur nachgehen, wenn Sie Zeit 

und Interesse haben, etwas mehr zu erfahren, als in den Prüfungen von Ihnen ver-
langt wird. 

Die mager gedruckten Fußnotentexte brauchen Sie überhaupt nicht zu lesen 
(= »Belege«/Zitierwahrheit). 

Schließlich soll dieses Buch bei der Stoffvermittlung auch schon ein wenig an die 
zivilrechtliche, gutachtliche Denkweise heranführen, deren Beherrschung für die An-
fertigung von Prüfungsklausuren geboten ist. Bisweilen wird der Stoff, den ein Fall 
vermitteln soll, daher in gutachtenähnlicher Form »klausurmäßig« aufbereitet. 

Nach intensiver Durcharbeitung sollten die Studierenden schon gut in der Lage 
sein, die Fälle zum ›Allgemeinen Teil des BGB‹ in meiner (in demselben Verlag er-
schienenen) »Anleitung zur Lösung von Zivilrechtsfällen« selbstständig zu lösen 
bzw. nach dem im dort Vorwort unterbreiteten Arbeitsvorschlag nachzuarbeiten. 

Es ist kein Zufall, dass in diesem Vorwort so häufig vom »Arbeiten« (Durcharbei-
ten, Nacharbeiten – auch Vorarbeiten kann nicht schaden!) die Rede ist. Es soll ja zu-
gleich eine Arbeitsanleitung sein! 

»Ohne Arbeit kein Erfolg!« oder »Ohne Fleiß kein Preis!« sind keine Allgemein-
plätze, sondern reine Wahrheit, »nicht als die Wahrheit!« Das Arbeiten (Synonym: 
Studieren!) kann dieses Buch, wie auch andere, nicht ersetzen. Es kann und soll die 
Arbeit aber etwas erleichtern und auflockern! 

Bevor Sie mit der Lektüre beginnen, noch ein letzter Ratschlag, der, obwohl eigent-
lich selbstverständlich, nicht oft genug wiederholt werden kann: Lesen Sie jede zi-
tierte Vorschrift (=§!) sorgfältig durch; wenn Sie diesen Band der »Grundzüge« 
durcharbeiten, ist die ständige Benutzung (Lektüre) eines Textes des BGB unerläss-
lich. Ausreichend und empfehlenswert ist die Anschaffung der jeweils neuesten Auf-
lage der Gesetzessammlung »BGB – Bürgerliches Gesetzbuch«, der Reihe »Beck-
Texte im dtv«, Nr. 5001 mit einer Einführung von Köhler oder die »NWB-Textaus-
gabe: Wichtige Gesetze des Wirtschaftsprivatrechts« mit einer Einführung von Gül-
lemann. Beide Einführungen sind zum Einstieg sehr lesenswert. Den Hinweis  
»Lesen!« werden Sie im Text dieses Buches immer wieder finden. Wenn ich die Wich-
tigkeit der Gesetzeslektüre in meiner »Anleitung zur Lösung von Zivilrechtsfällen«2 
noch mit dem Satz »Die halbe Juristenwahrheit steht im Gesetz« unterstrichen habe, 
so möchte/muss ich dem noch hinzufügen: »Die Hälfte aller Fehler in juristischen 
Anfängerklausuren könnte vermieden werden, wenn die Bearbeiter die zitierten Vor-
schriften (genauer) lesen würden.« 
 
[Köln, im Mai 1990 Rainer Wörlen] 
 

 
2 Vgl. Literaturverzeichnis. 
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